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BESCHLUSSVORLAGE  
 

- öffentlich -  A.10/490/2013 

 
 

Sachvortragende/r Amt / Geschäftszeichen 

Referent für Interne Dienste und Schulen 
Frank Klingenberg 
Karin Brechtelsbauer 

Amt für Personal und Organisation  

  

Sachbearbeiter/in: Marion Dörschner 

 
 
Benennung eines stimmberechtigten und eines stellv. stimmberechtigten Mitgliedes 
für den Jugendhilfeausschuss 
 

Beratungsfolge Termin Status Beschlussart 

Hauptausschuss 24.09.2013 nicht öffentlich Beschlussvorschlag 

Stadtrat 27.09.2013 öffentlich Beschluss 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Herr Martin Lobinger wird zum stimmberechtigten Mitglied und Frau Christine Heller zum 
stellvertretenden stimmberechtigten Mitglied für den Jugendhilfeausschuss gewählt. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen  Ja x  Nein 

Kosten lt. Beschlussvorschlag  

Gesamtkosten der Maßnahme 

davon für die Stadt 

 

Haushaltsmittel vorhanden?  

Folgekosten?  
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 I. Zusammenfassung 

Der Stadtjugendring Schwabach hat um Benennung von Herrn Martin Lobinger zum 
stimmberechtigten Mitglied und von Frau Christine Heller zum stellvertretenden stimm-
berechtigten Mitglied des Jugendhilfeausschusses gebeten 
 
 
 

II. Stimmberechtige Mitglieder im Jugendhilfeausschuss 
Die Zusammensetzung der Mitglieder des Jugendhilfeausschusses ergibt sich aus § 3 
der ab 01.05.1996 geltenden Satzung für das Jugendamt der Stadt Schwabach vom 
11.03.1996.  
Nach § 3 Abs. 2 Nr. 4 der Satzung in Verbindung mit § 71 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII sind 
stimmberechtigte Mitglieder, auf Vorschlag der im Stadtgebiet wirkenden und 
anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, vom Stadtrat gewählte Männer und Frauen. 
 
Für den Stadtjugendring Schwabach waren bisher Frau Katrin Tischner als 
stimmberechtigtes Mitglied und Herr Martin Lobinger als ihr Stellvertreter Mitglied im 
Jugendhilfeausschuss. Der Stadtjugendring bittet nun darum, Herrn Martin Lobinger als 
stimmberechtigtes Mitglied und Frau Christine Heller als stellvertretendes 
stimmberechtigtes Mitglied für den Jugendhilfeausschuss zu wählen. 
 
Gem. § 4 Abs. 1 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Schwabach werden 
stimmberechtigte Mitglieder des Jugendhilfeausschusses, die nicht dem Stadtrat 
angehören gewählt. Die Wahl erfolgt in offener Abstimmung. 
 
 
Die Anlage zur Geschäftsordnung des Stadtrates ändert sich wie folgt: 
 
Nr. 11 (Jugendhilfeausschuss) 
 
Von den freien Trägern der Jugendhilfe vorgeschlagene Personen 
 
 

bisheriges stimmberechtigtes Mitglied Katrin Tischner 

bisheriges stellv. stimmberechtigtes Mitglied Martin Lobinger 

 
 

künftiges stimmberechtigtes Mitglied Martin Lobinger 

künftiges stellv. stimmberechtigtes Mitglied Christine Heller 
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